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1 Veranlassung 
 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt im Rahmen der 43. Flächennutzungsplanände-

rung in der Ortschaft Leuchtenburg Gewerbeflächen auszuweisen. Parallel hierzu soll 

der Bebauungsplan Nr. 59 aufgestellt werden. 

 

Die AG Immissionsschutz der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird von der 

Gemeinde Rastede beauftragt, eine immissionsschutzfachliche Beurteilung der zu 

erwartenden Geruchsimmissionssituation anzufertigen.  

 

Die Ermittlung der Geruchsbelastung erfolgte nach den Grundsätzen der Geruchsi-

mmissions-Richtlinie Niedersachen (GIRL) in der novellierten Fassung, die am 

23.07.2009 als gem. RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW verabschiedet wurde (ver-

öffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009). 

 

Zur Begutachtung standen zur Verfügung: 

 

Übersichtskarte der Plangebiete im Maßstab 1 : 5.000, 

Vorentwurf der 43. Flächennutzungsplanänderung und des BP Nr.59 

 
 
 
 
2 Standortsituation  
 

Die topografische Einordnung der Plangebiete sowie der in der Ausbreitungsrech-

nung berücksichtigten Hofstellen ist in Anlage I (Flächennutzungsplan) und in Anlage 

II (Bebauungsplan) dargestellt. 

 

Die Geltungsbereiche der vorgenannten Planungen befinden sich westlich der Auto-

bahn A 29 und nördlich der Raiffeisenstraße. Die an das vorhandene Gewerbegebiet 

„Leuchtenburg II“ angrenzenden Plangebiete weisen eine Größe von etwa 20 ha auf. 

 

Westlich an den Geltungsbereich der 43. Flächennutzungsplanänderung grenzt die 

Hofstelle des landwirtschaftlichen Betriebes Wilfried Wemken, Stellmoorstr. 12, 

26180 Rastede an. Der Abstand der Hofstelle Wemken zur westlichen Plangebiets-

grenze des Bebauungsplanes Nr. 59 beträgt ca. 60 m. 
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Der Betrieb Wemken betreibt Mutterkuhhaltung und Bullenmast. In dem Stallgebäude 

der Hofstelle Wemken werden weibliches Jungvieh und Mastbullen gehalten. Die 

Mutterkühe des Betriebes sind in einem Pachtstall, der sich an der Raiffeisenstr. 260, 

26180 Rastede befindet, untergebracht. Das vorgenannte Stallgebäude weist zu den 

Plangebieten der 43. Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes  

Nr. 59 eine Entfernung von jeweils ca. 120 m auf. 

 

Im Beurteilungsgebiet gemäß Ziffer 4.4.2 der GIRL (in einem Umkreis von 600 m der 

Plangebietsgrenzen) befinden sich keine weiteren Tierhaltungsanlagen, die eine re-

levante Vorbelastung darstellen. 

 

 

3  Datengrundlage 
 
 
Zur Beurteilung der Immissionssituation erfolgte am 9.12 auf der Hofstelle Wemken 

und am Standort des Pachtstalles eine Ortsbesichtigung, in deren Rahmen die emis-

sionsrelevanten Daten zur Viehhaltung und Stalltechnik erhoben wurden.  

 

Die Darstellung der Hof- und Stallanlagen sowie die berücksichtigten Tierbestände  

sind den Anhängen II bis IV enthalten und nur für den behördeninternen Dienst-
gebrauch vorgesehen. 

 

 

4 Beurteilung der zu erwartenden Geruchsimmissionssituation nach der
 Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen (GIRL) 
 

Da die TA Luft in der vorliegenden Fassung keine näheren Vorschriften enthält, in 

welcher Weise zu prüfen ist, ob von einer Anlage Geruchsimmissionen hervorgerufen 

werden, die im Sinne des § 3 BImSchG Abs. 1 erhebliche Belästigungen darstellen, 

gilt in Niedersachsen seit 2001 bis zum Erlass entsprechender bundeseinheitlicher 

Verwaltungsvorschriften die Verwaltungsvorschrift zur Feststellung und Beurteilung 

von Geruchsimmissionen (GIRL), die in novellierter Fassung am 23.07.2009 als gem. 

RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW verabschiedet wurde (veröffentlicht im Nds. 

Mbl. Nr. 36/2009).  
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Als Grundlage der Beurteilung von Geruchsimmissionen wird in der GIRL die so ge-

nannte Geruchsstunde auf der Basis von einer Geruchsstoffeinheit je Kubikmeter 

(1GE/m³) herangezogen. Die Geruchsstunde wird über die Immissionszeitbewertung 

definiert. Hierbei werden Geruchsimmissionen von mindestens 6 Minuten Dauer in-

nerhalb einer Stunde jeweils als volle Geruchsstunde gewertet und bei der Summa-

tion über das Jahr berücksichtigt. Demgegenüber werden Immissionszeiten von we-

niger als 10 % je Zeitintervall (< 6 Minuten je Stunde) bei der Geruchshäufigkeitser-

mittlung vernachlässigt. Zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Erheblich-

keit von Geruchseinwirkungen sind die relativen Häufigkeiten der Geruchsstunden 

heranzuziehen und in Abhängigkeit des jeweiligen Baugebietes den hierfür festge-

legten Immissionswerten gegenüberzustellen.  

 

Nach der GIRL sind Geruchsimmissionen im Sinne des § 3 (1) des BImSchG als er-

hebliche Belästigungen anzusehen, wenn die in der nachfolgenden Tabelle 1 an-

gegebenen Immissionswerte (IW) überschritten werden.  

 

 

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte für Geruchsstoffe in Abhängigkeit von der 
Nutzungsart 

 
Gebietskategorie Immissionsgrenzwert* 

Wohn- und Mischgebiete, 0,10 
Gewerbe-/Industriegebiete 0,15 

Dorfgebiete 0,15 
• ein Immissionswert von 0,10 entspricht z. B. einer Überschreitungshäufigkeit der 

voreingestellten Geruchskonzentration von 1GE/m³ in 10 % der Jahresstunden. 
 
 
Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind 

nach der GIRL entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den o. g. Ge-

bietskategorien bzw. Baugebieten zuzuordnen.  

 
In dem Gemeinsamen Runderlass des ML, MS, MU und MW vom 27.03.2009 zur 
Geruchsimmissions-Richtlinie hat das Land Niedersachsen in Bezug auf die Grenz-
wertfestsetzung in Außenbereichslagen folgendes festgelegt:  
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"In Dorfgebieten und im Außenbereich ist auf die Belange der land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten Rücksicht zu 

nehmen. Die Hinweise zur Prüfung im Einzelfall gelten auch für die Anlagen der 

Landwirtschaft.“ 

 

Der für Dorfgebiete genannte Immissionswert gilt nur für Geruchsimmissionen verur-

sacht durch Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten 

Kenngröße IGb (siehe unten). Für den Außenbereich sind andere Immissionswerte 

heranzuziehen. In der Begründung und den Auslegungshinweisen zur GIRL wird in 

Bezug auf den Außenbereich folgendes ausgeführt: 

 

„Im Außenbereich sind (Bau-) Vorhaben entsprechend § 35 Abs.1 Baugesetzbuch 

(BauGB) nur ausnahmsweise zulässig. Ausdrücklich aufgeführt werden landwirt-

schaftliche Betriebe. Gleichzeitig ist das Wohnen im Außenbereich mit einem immis-

sionsschutzrechtlichen geringeren Schutzanspruch verbunden. Vor diesem Hinter-

grund ist es möglich, unter Prüfung der speziellen Randbedingungen des Einzelfalles 

bei der Geruchsbeurteilung im Außenbereich einen Wert bis zu 0,25 für landwirt-

schaftliche Gerüche heranzuziehen.“ 

 
Die Grenzwertfestsetzung in der 

GIRL berücksichtigt auch die un-

terschiedliche Belästigungs-

wirksamkeit der von den Tierhal-

tungsverfahren (Rind, Schwein, 

Geflügel) abhängigen Geruchs-

herkünfte. Hintergrund für diese 

Regelung sind die Ergebnisse ei-

nes in den Jahren 2003 bis 2006 

durchgeführten, umfangreichen 

Forschungsvorhabens zur „Ge-

ruchsbeurteilung in der Landwirt-

schaft“, das als Verbundprojekt 

der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen durchgeführt wurde.  

 
Abb. 1: Expositions-Wirkungsbeziehung zwischen der 
Art und Intensität von Geruchseinwirkungen und dem 
Anteil der dadurch sehr stark belästigten Personen (nach 
Sucker et al. 2006) 
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Ziel dieses sog. „Fünf-Länder-Projektes“ war es, die Grundlagen für ein spezifisches 

Beurteilungssystem für Geruchsimmissionen im Umfeld von Tierhaltungsanlagen auf 

Basis systematischer Belastungs- und Belästigungsuntersuchungen zu entwickeln 

(Sucker et al. 2006). 

 

Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die Geruchsqualität „Rind“ 

kaum belästigend wirkt, gefolgt von der Geruchsqualität „Schwein“. Eine demgegen-

über deutlich stärkere Belästigungswirkung geht von der Geruchsqualität „Geflügel“ 

in der Form der Geflügelmast aus (s. Abb. 1).  

 

Diese Untersuchungsergebnisse fanden auch ihren Niederschlag in der überarbeiten 

Fassung der GIRL, die vom LAI am 29.02.08 vorgelegt und am 10.09.08 vom LAI er-

gänzt wurde. Sie sieht im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht 

durch Tierhaltungsanlagen, vor, dass eine belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu 

berechnen und anschließend mit den Immissions-(grenz)werten zu vergleichen ist.  

 

Für die Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb soll die Gesamtbe-

lastung IG mit dem Faktor fgesamt multipliziert werden: 

IGb = IG ∗  fgesamt.  

 
 
Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren f für die einzelnen Tierarten 

Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel  
(Puten, Masthähnchen) 

1,5 

Mastschweine, Sauen 
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschwei-
nen bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-
rechnungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl 
von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 
(einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern diese 
zur Geruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich 
beitragen) 

0,5 
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Für Tierarten, die nicht in Tabelle 2 enthalten sind, ist der Gewichtungsfaktor 1 ein-

zusetzen.  

 

Im vorliegenden Fall ist für die zu berücksichtigende Rindviehhaltung der Gewich-

tungsfaktor 0,5 heranzuziehen.  

 

 
4.1 Ausbreitungsmodell 
 
Für die Geruchsausbreitung wird gemäß 4.5 GIRL und den Auslegungshinweisen der 

GIRL das Programm Austal2000G herangezogen, bei dem es sich um eine Weiter-

entwicklung der im Anhang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungsrechnung 

Austal2000 handelt. Der Rechenkern des Ausbreitungsmodells „AUSTAL2000“ wur-

de von dem Ing.-Büro Janicke im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) im Jahr 

1998 konzipiert und wird seitdem stetig weiter entwickelt.  

 

Der aktuelle Rechenkern (Version 2.4.7), mit dem auch die belästigungsrelevanten 

Geruchskenngrößen (= IGb ) berechnet werden können, wurde am 4.11.2008 vom 

UBA freigegeben und im Internet unter der Seite www.austal2000.de veröffentlichet. 

Die für den Rechenkern entwickelte Benutzeroberfläche mit der Bezeichnung 

„AUSTALView, Version 6.01 “ stammt von der Firma ArguSoft GmbH & Co KG. 

 

Grundsätzlich besteht bei diesem Modellsystem die Möglichkeit meteorologische Da-

ten in Form einer repräsentativen Zeitreihe (akterm) oder als mehrjährige Häufig-

keitsverteilung von Ausbreitungssituationen (aks) heranzuziehen. Die Verwendung 

von mehrjährigen Häufigkeitsverteilungen von Ausbreitungssituationen stellt in der 

Tierhaltung den Regelfall dar. Zeitreihen werden hingegen eingesetzt, wenn entwe-

der entsprechende wiederkehrende Fluktuationen oder Leerzeiten bei den Emissio-

nen zu berücksichtigen sind. 

 

In der Ausbreitungsrechnung wird ein Lagrange-Algorithmus nach VDI 3945 Blatt 3 

verwendet.  
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Dabei wird der Weg von Spurenstoffteilchen (z. B. Schadgas- oder Geruchsstoffteil-

chen) simuliert und aus der räumlichen Verteilung der Simulationsteilchen auf die 

Konzentration der Spurenstoffe in der Umgebung eines Emittenten geschlossen. 

 

Das Ergebnis ist hinsichtlich seiner statistischen Sicherheit von der Anzahl der Si-

mulationsteilchen abhängig. Durch die Erhöhung der Teilchenmenge kann der Fehler 

beliebig klein gemacht werden.  

 

Anschließend kann unter Verwendung einer repräsentativen Ausbreitungsklassen-

statistik oder Zeitreihe die absolute kumulative Häufigkeit der Überschreitung der 

voreingestellten Geruchsstoffkonzentration für im Beurteilungsgebiet gelegene Be-

urteilungsflächen ermittelt werden. Die Festlegung des Rechennetzes erfolgt bei der 

Wahl interner Gitter durch das Ausbreitungsmodell und ist beeinflusst von Höhe und 

Ausdehnung der Quellen. Empfohlen wird die Verwendung eines internen ge-

schachtelten Rechennetzes.  

 

Die Festlegung des Rechennetzes oder der Rechennetze durch Austal2000 erfolgt 

so, dass die Immissionskennwerte lokal ausreichend genau ermittelt werden können. 

Die Ergebnisse stellen Mittelwerte der Netzflächen dar. Da die Beurteilungsflächen 

nach GIRL von den von Austal2000 festgelegten Netzgrößen abweichen, ist für die 

Beurteilungsflächen nach GIRL aus den Flächenmittelwerten unter Berücksichtigung 

der Überlappung der Rasterflächen das gewichtete Mittel der Geruchsstundenhäufig-

keit in einem gesonderten Rechenlauf zu ermitteln. 

 

Das vorgenannte Ausbreitungsmodell prognostiziert auf dieser Grundlage unter Be-

rücksichtigung standortrelevanter meteorologischer Daten die relative Überschrei-

tungshäufigkeit in Jahresstunden für Beurteilungsflächen beliebiger Größe und Lage 

bis hin zu einzelnen Punkten im Umfeld einer geruchsemittierenden Anlage.  
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4.2 Datengrundlage für die Eingabeparameter in der Ausbreitungsrechnung 
 

Für die Ausbreitungsberechnung werden i. d. R. tatsächlich mittels Messung festge-

stellte Geruchskonzentrationen herangezogen. Da die Ermittlung solcher Daten vor 

Ort einen sehr hohen Zeit- und Kostenaufwand erfordert und zudem von vielen Vor-

aussetzungen abhängig ist, bedient man sich bereits bekannter Jahresmittelwerte 

der Geruchsstoffemissionen. Solche Jahresmittelwerte, die auch den Tages- und 

Jahresgang der Geruchsstoffemissionen enthalten, wurden u. a. von Oldenburg 

(1989) durch olfaktometrische Untersuchungen ermittelt und dokumentiert.  

 

Weitere Quelldaten, auf die im Rahmen der Ausbreitungsberechnung zurückgegriffen 

wird, sind u. a. die Höhe der Abluftpunkte sowie produktionsbedingte Leerzeiten, in 

denen keine nennenswerten Emissionen freigesetzt werden.  

 

Eine Berücksichtigung des Wärmestromes bzw. der Abgastemperatur erfolgt bei den 

vorliegenden Quellen nicht, da sie nach der TA Luft bzw. der VDI Richtlinie 3782 

Blatt 3 als kalte Quellen aufzufassen sind. Eine mechanische oder thermische Über-

höhung unterbleibt somit bei diesen Quellen.  

 

Die Höhe der in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigten Geruchsemissionen so-

wie die sonstigen emissionsrelevanten Daten sind in den Anhängen II bis IV enthal-

ten (nur für den behördeninternen Dienstgebrauch). 
 

Da bei den zu berücksichtigenden Stallanlagen und Silagen Zeiträume ohne Emis-

sionen auftreten, ist es sinnvoll eine Zeitreihe zu verwenden. Ein entsprechender Da-

tensatz in Form einer repräsentativen Windstatistik (akterm von 1/2001 bis 12/2001) 

der nächstgelegenen Wetterstation Oldenburg wurde von einem Wetterdienst bereit-

gestellt.  

Die Gebäude der berücksichtigten Hofstellen sind als Hindernisse im Windfeld anzu-

sehen. Der Einfluss der Gebäude wurde durch die Modulation der Quellen (Volumen-

quellen und vertikale Linienquellen) entsprechend berücksichtigt. 

Die Parameterdateien mit den vollständigen Angaben der in der Ausbreitungsrech-

nung verwendeten Daten und Einstellungen sind in der Anlage V aufgeführt. Im An-

hang I ist darüber hinaus das Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe emissionssei-

tig die Geruchsstoffkonzentration bestimmt wird. 
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4.3 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse 
 

Die Berechnung der Geruchsimmission soll nach der GIRL auf quadratischen Beur-

teilungsflächen erfolgen, deren Seitenlänge einheitlich 250 m beträgt. In Abweichung 

von diesem Standardmaß können geringere Rastergrößen – bis hin zu Punktbe-

trachtungen – gewählt werden, wenn sich die Geruchsimmissionen durch eine be-

sonders inhomogene Verteilung innerhalb der immissionsschutzrechtlich relevanten 

Beurteilungsflächen auszeichnen. Dies ist häufig in landwirtschaftlich geprägten Be-

reichen anzutreffen.  

Um vor diesem Hintergrund die Auflösungsgenauigkeit der Ausbreitungsrechnung 

bezüglich der zu erwartenden Geruchsstundenbelastung erhöhen zu können, wurde 

die Kantenlänge der Netzmasche im Beurteilungsgebiet in Abweichung von dem  

o. g. Standardmaß auf ein Raster der Größe 25 m x 25 m reduziert 

 

In Tabelle 3 sind die Resultate der Ausbreitungsrechnungen für die Plan-Situation in 

Form der ermittelten Geruchsstundenhäufigkeiten für die betrachteten Plangebiete  

aufgeführt. Die Darstellungen der Ergebnisse in grafischer Form sind der Anlage Nr. 

III und IV zu entnehmen. 

 
 
Tabelle 3: Darstellung der ermittelten Geruchsstundenhäufigkeiten  
   
Immissionsbereich 
 

Ermittelte belästigungsrelevante Geruchs-
stundenhäufigkeit (1GE m3) in Prozent  

Geltungsbereich der  

43. Flächennutzungsplanänderung 

0,1 bis 33,4 

Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 59 

0,1 bis 2,7 

 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 59 ermittelten Geruchsstunden-

häufigkeiten liegen deutlich unterhalb der gemäß GIRL für ein Gewerbegebiet zuläs-

sigen Geruchsstundenbelastung von 15 % der Jahresstunden. 

 

Diese Aussage gilt entsprechend für den weitaus überwiegenden Teil des Plange-

bietes der 43. Flächennutzungsplanänderung.  



 11

 

Lediglich in einem kleinräumigen, unmittelbar an die Hostelle Wemken angrenzenden 

Teilbereich wurde eine Geruchsstundenbelastung oberhalb von 15 % der Jahres-

stunden ermittelt. Dieser Bereich ist nicht bzw. nur eingeschränkt (z.B. Parkplatzflä-

chen) als Gewerbegebiet nutzbar. 
 
 
 
5 Zusammenfassung 
 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt im Rahmen der 43. Flächennutzungsplan-ände-

rung Gewerbeflächen auszuweisen. Parallel hierzu soll der Bebauungsplan Nr. 59 

aufgestellt werden. 

 

Die AG Immissionsschutz der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wird von der 

Gemeinde Rastede beauftragt, eine immissionsschutzfachliche Beurteilung der zu 

erwartenden Geruchsimmissionssituation anzufertigen.  

 

Die Ermittlung der Geruchsbelastung erfolgte nach den Grundsätzen der Geruchsi-

mmissions-Richtlinie Niedersachen (GIRL) in der novellierten Fassung, die am 

23.07.2009 als gem. RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW verabschiedet wurde (ver-

öffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009). 

 

Die Ausbreitungsrechnung führte zu dem Ergebnis, das der gesamte Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 59 aus geruchsimmissionsfachlicher Sicht für die 

Festsetzung eines Gewerbegebietes geeignet ist. 

 

Mit Ausnahme eines kleinräumigen, unmittelbar an die Hostelle Wemken angrenzen-

den Teilbereich des Plangebietes der 43. Flächennutzungsplanänderung ist aus ge-

ruchsimmissionsfachlicher Sicht die uneingeschränkte Ausweisung von gewerblichen 

Bauflächen zulässig. 

 

 

 
S. Kiehne 
Fb. 3.12 – Arbeitsgebiet Immissionsschutz 
 
Anlagen 
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